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A Bekanntmachungen des Landkreises Schaumburg  
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Gemäß § 4 des Niedersächsischen Abfallgesetzes (NAbfG) in der Fassung vom 14. Juli 2003 (Nds. GVBl. S. 273), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 31.10.2013 (Nds. GVBl. S. 254), veröffentlicht der Landkreis Schaumburg nachstehende Abfallbilanz der Abfälle aus 
privaten Haushaltungen für das Jahr 2014: 
 
Abfall zur Beseitigung Absolute Menge 2014 Spez. Menge pro Ein-

wohner/in 1)) 
Entsorgungs-/ Verwertungsweg 

    
Hausmüll 13.478,09 Mg 86,50kg Entsorgungszentrum Schaumburg, 

Sachsenhagen 
    
Sperrmüll 5.191,39 Mg 33,32 kg (Sortierung, Ersatzbrennstoffproduktion) 
 
Problemabfälle 
 

 
159,15 Mg 

 
1,02 kg 

 
Sonderabfallentsorgung und 
Wirtschaftskreislauf 

Gesamt 18.828,63 Mg 120,84 kg  
    
    
Abfall zur Verwertung Erfasste Menge Spez. Menge pro EW/a Verwertete Menge pro EW/a 
    
Papier/Pappe/Karton 9.914,31 Mg 63,63 kg 63,63 kg 
    
Glas 4.599,08 Mg 29,52 kg 29,52 kg 
    
Leichtverpackungen 5.490,94 Mg 35,24 kg 35,24 kg 
    
Metall 2) 504,60 Mg 3,24 kg 11,78 kg 3) 

    
Bioabfall 35.860,32,Mg 230,16 kg 228,27 kg 
    
Insgesamt 56.369,25 Mg 361,79 kg 368,44 kg 
 
Abfallvermeidung durch gezielte Abfallberatung und Gebührenstruktur. 
Die Kosten der Entsorgung betrugen 2014 insgesamt rd. 12,6 Mio. €. 
 
Erläuterungen: 
1) Einwohnerzahl lt. Stat. Landesamt vom 30.06.2014: 155.808 
2) Metalle aus der Sperrmüllsammlung 
3) incl. aussortiertem Metall aus dem Hausmüll 
 

Stadthagen, den 10.06.2015 
Az. 70 12 30 

 
Landkreis Schaumburg 

 
Der Landrat 
Im Auftrag 
Fritz Klebe 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung; Feststellung der UVP-Pflicht 
nach § 3 a UVPG 
 
Das Unternehmen Geflügelhof Heiner Böse hat bei mir die 
Erteilung einer Genehmigung nach den §§ 4 und 19 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes – BImSchG - vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274) in der derzeit geltenden Fassung für die 
Errichtung und den Betrieb eines Legehennenstalls mit Neben-
einrichtungen sowie die Erweiterung des baugenehmigten 
Legehennenstalls am Standort Schierneichen-Deinsen, Zum 
Brummershop 7, Gemarkung Schierneichen-Deinsen, Flur 5, 
Flurstück 6/22, beantragt.  
 
Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3 c 
i.V.m. Nr. 7.1.3 der Anlage 1 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung - UVPG - vom 24. Februar 2010 (BGBl. 
I S. 94) in der derzeit geltenden Fassung durch eine Vorprü-
fung des Einzelfalls zu ermitteln, ob für das beantragte Vorha-
ben die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
erforderlich ist.  
 
Die Vorprüfung  hat ergeben, dass eine Umweltverträglich-
keitsprüfung nicht erforderlich ist.

 
Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Entscheidung ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 3 a 
UVPG) 
 

Stadthagen, den 10.06.2015 
 

Landkreis Schaumburg 
 

Der Landrat 
Im Auftrag 
Fritz Klebe 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

(weiter auf Seite 75) 
 
  

 74 



                                                                        Abl. Lk SHG   Nr. 6/2015, ausgegeben am 30.06.2015 
 
 
Allgemeine Vorschrift zur Festsetzung von Höchsttarifen 
für alle Fahrgäste gemäß Art. 3 Abs. 2, Art. 2 lit. l) VO (EG) 
Nr. 1370/2007 für die Erstattung von tarifbedingten Minder-
einnahmen im regionalen Busverkehr im Gebiet des Land-
kreises Schaumburg 
 
Präambel 
 
Der Landkreis Schaumburg ist Aufgabenträger für den stra-
ßengebundenen ÖPNV gem. § 4 Abs. 1 Nr. 3 des Niedersäch-
sischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG). Er verfolgt das Ziel, in 
seinem Gebiet die Anwendung einheitlicher und attraktiver 
Fahrtarife für alle Fahrgäste des straßengebundenen öffentli-
chen Personennahverkehrs zu ermöglichen. Hierzu hat der 
Kreistag des Landkreises Schaumburg eine allgemeine Vor-
schrift gemäß Art. 3 Abs. 2, Art. 2 lit. l) VO (EG) Nr. 1370/2007, 
§§ 10, 11 NKomVG beschlossen. Die allgemeine Vorschrift 
regelt die Erstattung von Mindereinnahmen im regionalen 
Busverkehr durch die Anwendung des einheitlichen Tarifs der 
Verkehrsgemeinschaft Landkreis Schaumburg (VLS) als 
Höchsttarif im Sinne von Artikel 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 
1370/2007. 
Durch die Veröffentlichung der Allgemeinen Vorschrift als 
Satzung wird eine transparente, einvernehmliche und beihilfe-
rechtskonforme Ausgleichsregelung getroffen. 
 
1. Gegenstand der Allgemeinen Vorschrift 
 
1.1.  Rechtsgrundlagen sind die am 3.12.2009 in Kraft getrete-
ne Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personen-
verkehrsdienste auf Schiene und Straße und das Niedersäch-
sische Nahverkehrsgesetz (NNVG) in seiner jeweils geltenden 
Fassung. 
 
1.2.  Die Allgemeine Vorschrift dient der einheitlichen Tarifan-
wendung des VLS-Tarifs für alle Fahrgäste des straßengebun-
denen öffentlichen Personennahverkehrs. Die gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtung besteht in der Verpflichtung, keinen 
höheren als den vom Landkreis vorgegebenen Tarif für den 
straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr anzu-
wenden (Höchsttarif). Ausgleichsgegenstand ist somit ein 
Ausgleich für die Mindererträge, die den jeweiligen Unterneh-
men im regionalen Busverkehr nach § 42, 43 PeBefG aus der 
Anwendung des VLS-Tarifs entstehen.  
 
1.3.  Die Ausgleichsleistungen dienen dazu, den vereinbarten 
Höchsttarif zu sichern. 
 
1.4.  Der Landkreis Schaumburg stellt den Unternehmen Aus-
gleichsleistungen zur Verfügung: 
a)  für die einheitliche Tarifanwendung des VLS-Tarifs (Art, 
Umfang, Fahrkartensortiment und Tarifzonenregelung) für 
Fahrten, die vorrangig der Schülerbeförderung im Linienver-
kehr dienen. 
 
b)  für Mindereinnahmen, die bei der Anwendung / Anerken-
nung des GVH-Tarifs in den Samtgemeinden Sachsenhagen 
und Nenndorf sowie auf der Schnellbuslinie Lauenau – Haste 
bei einheitlicher Tarifanwendung des VLS-Tarifs (Art, Umfang, 
Fahrkartensortiment und Tarifzonenregelung) entstehen, 
 
c)  zum Ausgleich von Durchtarifierungsverlusten, die sich aus 
der einheitlichen Anwendung des VLS-Tarifs(Art, Umfang, 
Fahrkartensortiment und Tarifzonenregelung) im Rahmen der 
Durchtarifierung ergeben. 
 
1.5  Für den sonstigen straßengebundenen öffentlichen Perso-
nennahverkehr werden keine Ausgleichsleistungen nach dieser 
allgemeinen Vorschrift gewährt. Ein etwaiger Ausgleich aus der 
Tarifanwendung im sonstigen straßengebundenen öffentlichen 
Personennahverkehr erfolgt über öffentliche Dienstleistungs-
aufträge. 
 
2. Ausgleichsvoraussetzungen 
 
2.1  Der Ausgleich kann nur unter der Voraussetzung erfolgen, 
dass das Unternehmen den jeweils genehmigten Tarif der VLS 
anwendet. Das Unternehmen verpflichtet sich daher, den jewei-

ligen Tarif der VLS anzuwenden und bei der Genehmigungs-
behörde zu beantragen. Die Beschlussfassung hinsichtlich des 
VLS-Tarifs unterliegt den Regelungen der VLS. Den auf diese 
Weise durch die VLS ermittelten Tarif legt der Landkreis 
Schaumburg verbindlich als Höchsttarif im Sinne des Art. 3 
Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 fest. Kommen die Mitglieder der 
VLS zu keiner Einigung über den Tarif, bestimmt der Landkreis 
Schaumburg den jeweiligen Höchsttarif. 
 
2.2  Ein Ausgleich nach dieser allgemeinen Vorschrift wird nur 
gewährt, wenn der Ausgleichsbetrag für das einzelne Unter-
nehmen im Jahr mindestens 1.000,- € beträgt. 
 
2.3  Soweit das Unternehmen sonstige Ausgleichsleistungen 
aus einem anderen Rechtsgrund erhält (z.B. aus einem öffent-
lichen Dienstleistungsauftrag) müssen diese sonstigen Aus-
gleichsleistungen ebenso wie weitere öffentliche Zuwendungen 
in die Berechnung der Überkompensationskontrolle nach der 
VO (EG) Nr. 1370/2007 eingerechnet werden. 
 
3. Art, Umfang und Bemessung von Ausgleichsleis-
tungen für die Schülerbeförderung im Linienverkehr 
 
3.1  Der Landkreis leistet den Verkehrsunternehmen Aus-
gleichsleistungen für die Anwendung des VLS-Tarifs als 
Höchsttarif für Fahrten im Zusammenhang mit der Schülerbe-
förderung im Linienverkehr. 
 
3.2  Die Ausgleichsleistung errechnet sich aus dem Differenz-
betrag aus nachgewiesenen Kosten und zurechenbaren Erträ-
gen. Bei Veränderungen der ausgegebenen Sammel-
Schülerzeitkarten erfolgt eine entsprechende Anpassung des 
Betrages. Die vereinbarte Ausgleichsleistung des Landkreises 
erhöht bzw. vermindert sich in dem gleichen prozentualen 
Verhältnis wie die Tarife gem. § 39 Abs. 1 PBefG geändert und 
genehmigt werden. 
 
3.3  Zur Ermittlung des Nettoeffekts sind von der Summe aus Kosten und einem                          
 
3.4  Die Zuordnung der Kosten und Erlöse bei Unternehmen, 
die neben von der Allgemeinen Vorschrift erfassten Verkehre 
noch andere Linienverkehrsleistungen im ÖPNV oder sonstige 
Verkehrsleistungen erbringen, erfolgt durch eine Trennungs-
rechnung, bei der die von der allgemeinen Vorschrift erfassten 
Verkehre gesondert von den anderen Verkehrsleistungen 
ausgewiesen werden. Zur Erfüllung der europarechtlichen 
Transparenzvorgaben ist vom Verkehrsunternehmen eine 
Trennungsrechnung auf der Grundlage des internen Rech-
nungswesens vorzuhalten. 
 
4. Art, Umfang und Bemessung von Ausgleichsleis-
tungen für die Anerkennung / Anwendung des GVH-Tarifs 
bei einheitlicher Anwendung des VLS-Gemeinschaftstarifs 
 
4.1  Unternehmen, welche Fahrgäste im Linienverkehr nach den §§ 42, 43 PeBe                                        
 
4.2  Für die Anwendung bzw. die Anerkennung des GVH-Tarifs 
leistet der Landkreis Schaumburg einen Ausgleich in Höhe der 
Differenz zwischen dem Fahrpreis nach genehmigten GVH-
Tarif und dem jeweils genehmigten VLS-Tarif. 
 
4.3  Hierzu ist ein Antrag an den Landkreis Schaumburg zu 
stellen. Die Höhe des beantragten Ausgleichsbetrages ist von 
einem Wirtschaftsprüfer/Steuerberater jährlich zu testieren. 
 
5. Art, Umfang und Bemessung von Ausgleichsleis-
tungen für Durchtarifierungsverluste durch Anwendung 
des VLS-Gemeinschaftstarifs. 
 
  

 75 



                                                                        Abl. Lk SHG   Nr. 6/2015, ausgegeben am 30.06.2015 
 
 
5.1  Durchtarifierungsverluste entstehen dadurch, dass Um-
steiger zwischen Verkehrsunternehmen nach Einführung eines 
Gemeinschaftstarifs anstelle mehrerer Fahrscheine nur noch 
einen benötigen und der Preis für diesen unter dem addierten 
Gesamtpreis der einzelnen Fahrscheine liegt. 
 
5.2  Die Durchtarifierungsverluste berechnen sich aus der 
Differenz der Einnahmen ohne Durchtarifierung und der Ein-
nahmen mit Durchtarifierung. 
 
5.3  Diese Differenz wird den in der Verkehrsgemeinschaft 
Landkreis Schaumburg zusammengeschlossenen Verkehrsun-
ternehmen ausgeglichen. 
Hierzu ist ein Antrag an den Landkreis Schaumburg zu stellen. 
Die Höhe des beantragten Ausgleichsbetrages ist von einem 
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater jährlich zu testieren. 
 
6. Vermeidung einer Überkompensation und Über-
kompensationskontrolle 
 
6.1  Die Ausgleichsleistungen dürfen gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. b) 
VO (EG) Nr. 1370/2007 in Verbindung mit Nr. 2 des Anhangs 
zur VO (EG) Nr. 1370/2007 den Betrag nicht übersteigen, der 
erforderlich ist, um die finanziellen Nettoeffekte auf die Kosten 
und Einnahmen zu decken, die auf die Erfüllung der Pflichten 
nach diesem Vertrag zurückzuführen sind.  
 
6.2  Es gelten die Standards zur Kontentrennung gemäß VO 
(EG) Nr. 1370/2007. Die Unternehmen, die einen Ausgleich für 
die Erfüllung von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen erhal-
ten, weisen in ihrer Rechnungslegung getrennt die für die im 
Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift erfassten Verkehre 
maßgeblichen Kosten und maßgeblichen Einnahmen aus. 
 
6.3  Das Unternehmen ist verpflichtet, die Regelung des Anhangs zur VO (EG) Nr. 1370/2007 einzuhalten und darüber eine Bescheinigung von einem   
 
6.4  Auf Grundlage der Bescheinigung von einem Wirtschafts-
prüfer/Steuerberater erfolgt der jährliche Nachweis, dass keine 
Überkompensation erfolgt ist. 
 
6.5  Ergibt sich aus dem Nachweis, dass ein höherer Betrag als 
der beantragte bzw. gewährte-Ausgleich ausgleichsfähig wäre, 
besteht im jeweiligen Abrechnungsjahr kein Anspruch des 
Unternehmens auf Ausgleich des Differenzbetrages. 
 
7. Anreizsystem für wirtschaftliche Geschäftsführung 
 
Durch die Begrenzung der Ausgleichsleistungen werden Anrei-
ze zur Aufrechterhaltung einer wirtschaftlichen Geschäftsfüh-
rung und Qualität der Verkehrsleistungen gemäß des Anhangs 
zur VO (EG) Nr. 1370/2007 gesetzt. 
 
8. Schlussbestimmungen 
 
8.1  Diese allgemeine Vorschrift wird nach Ihrer Verabschie-
dung durch den Kreistag nach Maßgabe der geltenden Haupt-
satzung bekannt gemacht. Darüber hinaus wird die allgemeine 
Vorschrift auf der Internetseite des Landkreises Schaumburg 
eingestellt. Sie gilt mit Wirkung vom 01.08.2015 
 
8.2  Unternehmen, welche einen Ausgleich nach Ziffer 3.1, 4.1 
und/oder 5.3 erhalten, verpflichten sich, die Regeln der Num-
mern 1 bis 6 des Anhangs zur VO (EG) Nr. 
1370/2007einzuhalten. Hierzu legen sie dem Landkreis 
Schaumburg alle zwei Jahre eine Bestätigung eines Steuerbe-
raters oder Wirtschaftsprüfers vor, der zufolge sämtliche Re-
geln des Anhanges eingehalten werden und beihilferechtlich 
keine Überkompensation vorliegt (Anlage 2). 
 
8.3  Die Veröffentlichung des Gesamtberichts gemäß Artikel 7 
Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 erfolgt durch den Landkreis 
Schaumburg. 
 

Stadthagen, 16.06.2015 

Landkreis Schaumburg 
 

Der Landrat 
Jörg Farr 

 
Anlage 1 
 
Berechnung des finanziellen Nettoeffekts und der Aus-
gleichsleistung 
 
Berechnung: 
 
Kosten der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung für das 
Kalenderjahr 20xx 
 
Gemeinwirtschaftliche Fahrleistung………………...…….km/p.a. 
 
Fahrzeugkosten: …………………………………………......€/p.a. 
Treibstoffkosten: 
……………………………………………...€/p.a. 
Personalkosten: ………………………………………………€/p.a. 
Sonstige Kosten: ……………………………………………..€/p.a. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Gesamtkosten: ……………………………………...………€/p.a. 
 
 
a)  Mehreinnahmen auf der Gem   
Fahrgeldeinnahmen: 
……………………………………………………….…………€/p.a. 
Erstattungen nach § 148 SGB IX: ………………………….€/p.a. 
Ausgleich nach § 45a PBefG: 
……………………………….€/p.a. 
 
b) Interne Netzeffekte: 
Fahrgeldeinnahmen: ………………………...……………… 
€/p.a. 
Erstattungen nach § 148 SGB IX: …….……..……………..€/p.a. 
Ausgleich nach § 45a PBefG: 
……………………………….€/p.a. 
 
c) Externe Netzeffekte: ………  
------------------------------------------------------------------------------------  
Gesamteinnahmen: ……………………………..………….€/p.a. 
 
Differenz (Gesamtkosten – Gesamteinnahmen): …..… 
€/p.a. 
 
+ Gewinn (in % der Gesamtkosten) 
…………………………€/p.a. 
 
= finanzieller Nettoeffekt 
………………………...………...€/p.a. 
 
Ausgleichsleistung: …………………………...………….. 
€/p.a. 
 
Interne Netzeffekte sind solche, die innerhalb des Netzes 
entstehen, das im Rahmen der gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtung betrieben wird. Bei einer allgemeinen Vorschrift sind 
dies typischerweise Mehreinnahmen, die verbundweit durch 
die Durchtarifierung entstehen. 
 
Positive externe Netzeffekte sind solche, die bei anderen 
Beförderungstätigkeiten des Betreibers eintreten. 
 
 
Anlage 2 
 
Bestätigung der Einhaltung der Regeln der Nrn. 1 bis 6 
des Anhangs zur VO (EG) Nr. 1370/2007 
 
1. Die Ausgleichsleistung im Zusammenhang mit … [ge-

meinwirtschaftliche Verpflichtung] überschritt in den Ge-
schäftsjahren … und … den finanziellen Nettoeffekt gemäß 
Ziff. 2 des Anhangs zur VO (EG) Nr. 1370/2007 nicht. Ex-
terne Netzeffekte gemäß Ziff. 3 des Anhangs zur VO (EG) 
Nr. 1370/2007 waren nicht festzustellen, und wurden daher 
nicht angesetzt. 
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2. Die Berechnung der Kosten und Einnahmen erfolgte an-

hand der geltenden Rechnungslegungs- und Steuervor-
schriften. 

 
3. Das Unternehmen hat bezogen auf … [gemeinwirtschaftli-

che Verpflichtung] eine Trennungsrechnung eingerichtet. 
Diese entspricht den Vorgaben gemäß Ziff. 5 des Anhangs 
zur VO (EG) Nr. 1370/2007. Die Schlüsselung von 
Querschnittsfunktionen erfolgte nach den Grundsätzen der 
Sachgerechtigkeit und Stetigkeit. Die Trennungsrechnung 
umfasst den gleichen Zeitraum wie die Jahresabschlüsse. 

 
4. Das Unternehmen erzielte in den o.a. Geschäftsjahren eine 

[ggf. ergänzen: kalkulatorisch normalisierte] Kapitalrendite 
von …%. Dieser Gewinn ist angemessen. In der Region 
liegen die üblicherweise erzielten Kapitalrenditen zwischen 
…% und …%. 

 
……………………den ……………. 
          Ort 
 
……………………………………… 
(Unterschrift StB/WP) 
 
 
 
B Bekanntmachungen der kreisangehörigen Städte 
 und Gemeinden 
 
 
Satzung der Stadt Bückeburg über die Erhebung von Ge-
bühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr 
außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben 
 
Aufgrund des § 10 des Nieders. Kommunalverfassungsgeset-
zes, des § 29 des Nieders. Gesetzes über den Brandschutz 
und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Nieders. Brand-
schutzgesetz – NBrandSchG), der §§ 2 und 5 des Nieders. 
Kommunalabgabengesetzes in der jeweils zurzeit gültigen 
Fassung, hat der Rat der Stadt Bückeburg in seiner Sitzung am 
18.06.2015 folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 Allgemeines 
 
Für Einsätze und Leistungen der Feuerwehr außerhalb der 
unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben werden Gebühren 
nach § 29 Abs. 2 und 5 NBrandSchG nach Maßgabe dieser 
Satzung erhoben. Die öffentliche Einrichtung Feuerwehr der 
Stadt Bückeburg wird durch die Satzung der Freiwilligen Feu-
erwehr der Stadt Bückeburg in der zurzeit geltenden Fassung 
festgelegt. 
 
§ 2 Gebührenpflichtige Einsätze und Leistungen der 
Feuerwehr 
 
(1) Nach § 29 Abs. 2 und 5 NBrandSchG werden Gebühren 
erhoben für  
 
1. Einsätze nach § 29 Abs. 1 Satz 1 NBrandSchG, die vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verursacht worden sind,  
2. andere als in § 29 Abs. 1 Satz 1 NBrandSchG genannten 
Einsätze, die dem abwehrenden Brandschutz oder der Hilfeleis-
tung dienen, 
3. freiwillige Einsätze, 
4. die Stellung einer Brandsicherheitswache, 
5. durch Brandmeldeanlagen ausgelöste Einsätze, ohne dass 
ein Brand vorgelegen hat. 
 
Zu den freiwilligen Einsätzen nach Nr. 3 gehören insbesondere: 
 
a) Beseitigung von Ölschäden und sonstigen umweltgefähr-
denden oder gefährlichen Stoffen, 
b) Tragehilfe für Rettungsdienste bzw. Tragehilfe bei Kranken-
transporten mit besonderen Anforderungen 
c) zeitweise Überlassung von Fahrzeugen, Lösch-, Rettungs-, 
Beleuchtungs- und sonstigen Hilfsgeräten, 
d) Rettung von Tieren aus einer Gefahrenlage, 

e) Auspumpen von Räumen, z.B. Kellern, 
f) Mitwirkung bei Räum- und Aufräumarbeiten, 
g) Fällen und Entfernen von Bäumen und Ästen bei Gefahren-
lage, 
h) Gestellung von Feuerwehrkräften und evtl. weiterem techni-
schen Gerät in anderen Fällen. 
 
Freiwillige Hilfeleistungen werden von der Freiwilligen Feuer-
wehr der Stadt Bückeburg nur dann erbracht, wenn dies ohne 
Vernachlässigung der nach dem Niedersächsischen Brand-
schutzgesetz zu erfüllenden Pflichtaufgaben möglich ist. Ein 
Rechtsanspruch auf Tätigwerden der Freiwilligen Feuerwehr 
der Stadt Bückeburg besteht nicht. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn keine Eilbedürftigkeit vorliegt bzw. einschlägige 
Privatbetriebe beauftragt werden können. 
 
(2) Soweit für Einsätze nach Abs. 1 Kostenersatz nach § 30 
Abs. 1 Satz 2 NBrandSchG zu leisten ist, wird dieser neben der 
Gebühr erhoben. 
 
(3) Die Stadt kann, auch bei gemäß § 29 Absatz 1 Satz 1 und 
Absatz 2 Satz 1 NBrandSchG unentgeltlichen Einsätzen, die 
Erstattung folgender Kosten verlangen, soweit sie nicht bei der 
Kalkulation der Gebühren berücksichtigt worden sind: 
 
1. Kosten für Sonderlöschmittel und Sondereinsatzmittel, die 
bei einer Brandbekämpfung oder Hilfeleistung in einem Gewer-
be- oder Industriebetrieb eingesetzt worden sind, sowie die 
Kosten für die Entsorgung der eingesetzten Sonderlöschmittel 
und Sondereinsatzmittel, 
 
2. Kosten für die Entsorgung von Löschwasser, das bei der 
Brandbekämpfung in einem Gewerbe- oder Industriebetrieb mit 
Schadstoffen belastet worden ist. 
 
§ 2 a Brandsicherheitswache 
 
Veranstaltungen, bei denen nach § 26 des Niedersächsischen 
Brandschutzgesetz (NBrandSchG) eine Brandsicherheitswache 
zu stellen ist, sind spätestens 14 Tage vor dem Zeitpunkt der 
Veranstaltung bei der Stadt Bückeburg schriftlich anzumelden. 
Wird die Anmeldung nicht spätestens 48 Stunden vor Beginn 
der Veranstaltung zurückgenommen, ist mindestens pro Feu-
erwehrfrau/ -mann eine Gebühr in Höhe des jeweils geltenden 
Stundensatzes zu entrichten. 
 
§ 3 Gebührenschuldner 
 
(1) Die Gebührenschuldnerin bzw. der Gebührenschuldner bei 
Leistungen nach § 2 dieser Satzung bestimmt sich nach § 29 
Abs. 4 NBrandSchG. Bei Einsätzen, die durch eine Brandmel-
deanlage ausgelöst wurden, ohne dass ein Brand vorgelegen 
hat, bestimmt sich die Gebührenschuldnerin bzw. der Gebüh-
renschuldner nach § 29 Abs. 5 NBrandSchG. 
 
(2) Personen, die nebeneinander dieselbe Gebühr schulden, 
sind Gesamtschuldner. 
 
§ 4 Gebührentarif und –höhe 
 
(1) Gebühren werden nach Maßgabe des als Anlage beigefüg-
ten Gebührentarifes erhoben. Die Anlage ist Bestandteil der 
Satzung.  
 
(2) Bei der Berechnung gilt, sofern nicht feste Beträge festge-
legt sind, jede angefangene halbe Stunde erst ab der 5. Minute 
als halbe Stunde und volle Stunden gelten erst ab der 35. 
Minute als volle Stunden. Als Mindestbetrag wird die Gebühr 
für eine halbe Stunde erhoben. Maßgeblich für die Gebühren-
berechnung ist der Zeitraum vom Ausrücken der Feuerwehr 
aus dem Feuerwehrhaus zum Einsatz bis zum Einrücken nach 
Einsatzende. 
 
(3) Die Gebühr wird bei offensichtlich unnötig hohem Einsatz 
an Personal, Fahrzeugen und Geräten auf der Grundlage der 
für die Leistungserbringung erforderlichen Einsatzkosten be-
rechnet. 
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(4) Auf Antrag kann der Verwaltungsausschuss für besondere 
Veranstaltungen beschließen, die Gebühr zu ermäßigen oder 
von der Gebührenerhebung abzusehen, wenn ein öffentliches 
Interesse daran besteht. 
 
§ 5 Entstehen der Gebührenpflicht 
 
Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ausrücken der Feuerwehr 
aus dem Feuerwehrhaus bzw. mit der Überlassung der Geräte/ 
Verbrauchsmaterialien/ verbindlichen Anmeldung. Dies gilt auch 
dann, wenn nach dem Ausrücken von Feuerwehrkräften der 
Gebührenpflichtige auf die Leistung verzichtet oder sonstige 
Umstände die Leistung unmöglich machen, soweit die Unmög-
lichkeit nicht von Angehörigen der Feuerwehr zu vertreten ist. 
 
§ 6 Veranlagung, Fälligkeit und Beitreibung 
 
(1) Die Gebühr wird durch Bescheid festgesetzt und ist inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe fällig, wenn nicht ein 
späterer Zeitpunkt bestimmt wird. 
 
(2) Abschläge auf die endgültig zu erwartende Gebührenschuld 
können im Einzelfall vor der Leistungserbringung gefordert 
werden. Die Höhe des Abschlags bemisst sich nach der im 
Einzelfall in Anspruch zu nehmenden Leistung, hilfsweise nach 
der Inanspruchnahme in vergleichbaren Fällen. 
 
(3) Die Gebühr wird im Verwaltungszwangsverfahren nach dem 
Nieders. Verwaltungsvollstreckungsgesetz vollstreckt. 
 
§ 7 Haftung 
 
(1) Die Stadt Bückeburg haftet nicht für Personen- und Sach-
schäden, die durch die Benutzung von zeitweise überlassenen 
Fahrzeugen oder Geräten entstehen, wenn und soweit die 
Angehörigen der Feuerwehr diese nicht selbst bedienen. 
 
(2) Die Stadt Bückeburg übernimmt keine Gewähr für den 
Erfolg einer Hilfeleistung; die Gebührenpflicht bleibt davon 
unberührt. 
 
§ 8 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. 
 
(2) Am gleichen Tage tritt die Satzung der Stadt Bückeburg 
über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- 
und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich 
zu erfüllenden Pflichtaufgaben vom 14.12.2000 außer Kraft. 
 

Bückeburg, den 18.06.2015 
 

Stadt Bückeburg 
 

Der Bürgermeister 
Reiner Brombach 

 
Anlage: 
Gebührentarif 
 
Gebührentarif zur Satzung der Stadt Bückeburg über die 
Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen 
der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden 
Pflichtaufgaben 
 
1. Personaleinsatz 
 
1.1 Personal der freiwilligen Feuerwehr 
1.1.1 Grundbetrag pro Einsatzstunde 13,00 € 
 
2. Einsatz von Fahrzeugen 
 
2.1 Tanklöschfahrzeuge (TLF) 191,00 € 
 
2.2 Mannschaftstransportwagen (MTW) 36,00 € 
 
2.3 Rüstwagen (RW) 109,00 € 

 
2.4 Löschfahrzeuge (LF) 93,00 € 
 
2.5 Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF) 127,00 € 
 
2.6 Einsatzleitwagen (ELW) 115,00 € 
 
2.7 Gerätewagen-Logistik (GW) 28,00 € 
 
2.8 Drehleiter (DLK) 127,00 € 
 
2.9 Rettungsboot 672,00 € 
 
3. Fehlalarm/ Unfugalarm 
 
Grundbetrag bei missbräuchlicher Alarmierung 
(Unfugalarm) und Fehlalarmierung durch Brand- 
meldeanlage je Einsatz 610,00 € 
 
4. Verbrauchsmaterialien 
 
Verbrauchsmaterialien, die im Zusammenhang mit der Beseiti-
gung von Ölschäden und sonstigen umweltgefährdenden oder 
gefährlichen Stoffen verbraucht werden, berechnen sich zum 
jeweiligen Tagespreis der Wiederbeschaffung. Die Entsorgung 
von Ölbinde-, Säurebinde- sowie Schaummitteln wird nach den 
tatsächlichen Kosten in Rechnung gestellt. 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bauleitplanung der Stadt Rinteln 
28. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Rinteln 
(Bereich Ahe, Nahbereich Weser) 
 
Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 27.03.2014 
die 28. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Rinteln 
(Bereich Ahe, Nahbereich Weser) sowie die Begründung 
einschl. Umweltbericht gem. § 6 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen. Der Feststellungsbeschluss wird hiermit ortsüblich 
bekanntgemacht. 
 
Der Landkreis Schaumburg hat mit Verfügung vom 16.04.2015, 
Az.: 63/20/00086/2015, die 28. Änderung des Fläche-
nnutzungsplans der Stadt Rinteln gemäß § 6 BauGB geneh-
migt. Die Genehmigung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5 BauGB 
ortsüblich bekanntgemacht. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der 28. Änderung liegt in der 
Gemarkung Ahe, im Nahbereich der Weser, in den Fluren 1, 2 
und 7 und ist in der nachfolgenden Übersichtskarte mit einer 
gestrichelten Linie umrandet dargestellt. 
(Karte ist im Anschluss an Seite 87 als Anlage 1 beigefügt) 
 
Gemäß § 215 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, 
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Flächennutzungsplans und 
3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Flächennutzungsplans schriftlich gegen-
über der Stadt Rinteln unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
 
Mit dieser Bekanntmachung wird gem. § 6 Abs. 5 BauGB die 
28. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Rinteln 
wirksam. 
 
Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB kann die genehmigte 28. Flächen-
nutzungsplanänderung (Erweiterung Kiesabbauflächen im 
Bereich Ahe, Nahbereich Weser) und die Begründung einschl. 
Umweltbericht sowie die zusammenfassende Erklärung im 
Bauamt der Stadt Rinteln, Klosterstr. 20, 31737 Rinteln, in den 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden. Jedermann 
kann über den Inhalt Auskunft verlangen. 
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Rinteln, den 27.05.2015 
 

Stadt Rinteln 
 

Der Bürgermeister 
Priemer 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
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Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde 
Eilsen für die nachschulischen Betreuungen mit pädagogi-
schem Mittagstisch an der Grundschule Heeßen 
 
Aufgrund der §§ 10,11, 58 und 111 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zur Zeit 
geltenden Fassung und der §§ 1, 2 und 5 des Niedersächsi-
schen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der z. Zt. gel-
tenden Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Eilsen in sei-
ner Sitzung am 09.06.2015 folgende Benutzungs- und Gebüh-
rensatzung für die nachschulische Betreuung mit pädagogi-
schem Mittagstisch an der Grundschule Heeßen beschlossen: 
 
§ 1 Aufgabe und Aufnahme 
 
(1) Die nachschulische Betreuung in der Samtgemeinde Eilsen 
dient der Betreuung von Schülerinnen und Schülern der 
Grundschule Heeßen. 
 
(2) Es handelt sich hierbei um ein flexibles und zeitgemäßes 
sozialräumliches Angebot, das Elemente von Betreuung und 
Bildung vereint. 
 
(3) Teil des Angebotes ist ein gemeinsamer pädagogischer 
Mittagstisch, dessen Teilnahme verpflichtend ist. 
 
(4) Die Umsetzung des Angebotes erfolgt auf Grundlage des 
Konzeptes der Samtgemeinde Eilsen in der jeweils aktuellen 
Fassung. 
 
(5) Liegen mehr Anmeldungen vor als Plätze vorhanden sind, 
entscheidet der Samtgemeindebürgermeister über die Platz-
vergabe. Dabei werden soziale Aspekte berücksichtigt. 
 
§ 2 Betreuungszeiten 
 
(1) Die nachschulische Betreuung findet an Schultagen grund-
sätzlich von 12:45 Uhr bis 14:30 Uhr statt. 
 
(2) Während der Ferien bleibt der pädagogische Mittagstisch 
geschlossen. 
 
§ 3 Gebühren 
 
(1) Die Betreuungsgebühr beträgt monatlich 48,- €. Dieser 
Betrag ist an die Samtgemeinde Eilsen zu entrichten.  
 
(2) Die Gebühr ist für das Mittagessen in Höhe von monatlich 
65,- € ist an die Kirchengemeinde Bad Eilsen zu entrichten. 
 
(3) Die Gebühr wird für 10 Monate eines Betreuungsjahres 
berechnet. Als Betreuungsjahr gilt das Schuljahr. 
 
(5) Der festgesetzte Gebührenbescheid gilt grundsätzlich für 
das Betreuungsjahr (Schuljahr). 
 
(6) Die Gebühren sind monatlich zu entrichten. 
 
§ 4 Zahlung und Abmeldung 
 
(1) Die Gebühren sind bis zum 3. eines jeden Monats im Vo-
raus zu entrichten. Die Zahlungsverpflichtung beginnt mit dem 
Tag der Aufnahme. Bei Aufnahme bis zum 15. eines Monats ist 
die volle Gebühr, bei Aufnahme nach dem 15. eines Monats 
die halbe Monatsgebühr zu entrichten. 
 
(2) Die Abmeldung kann jeweils nur zum Ende eines Monats 
vorgenommen werden. 
 
(3) Vorübergehende Schließung der nachschulischen Betreu-
ung aus zwingenden Gründen (übertragbare Krankheiten nach 
dem Bundesseuchengesetz) berechtigt nicht zur Kürzung der 
Gebühren. 
 
(4) Die Gebühren unterliegen der Betreibung nach den für das 
Verwaltungszwangsverfahren geltenden Vorschriften. 
 
§ 5 Inkrafttreten

Diese Benutzungs- und Gebührensatzung für die nachschuli-
sche Betreuung an der Grundschule Heeßen tritt zum 
01.08.2015 in Kraft. 
 

Bad Eilsen, 11.06.2015 
 

Samtgemeinde Eilsen 
 

Der Samtgemeindebürgermeister 
Schönemann 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Eilsen für das Haus-
haltsjahr 2015 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Bad Eilsen in der Sitzung am 02. April 2015 folgende Haus-
haltssatzung beschlossen: 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  1.600.100 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  1.671.100 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge  0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 1.592.000 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 1.595.300 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  81.900 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  26.400 Euro 
 
festgesetzt. 
 
§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigungen) werden nicht festgesetzt. 
 
§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
§ 4 
 
Der Höchstbetrag, der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf 95.000 € festgesetzt. 
 
§ 5 
 
Die Steuersätze der Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 
2015 werden wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 
    a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
         (Grundsteuer A)  320 v.H. 
    b) für die Grundstücke 
         (Grundsteuer B)   330 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag   330 v.H. 
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§ 6 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
nach § 117 Abs.1 Satz 2 NKomVG gelten als unerheblich, 
wenn sie im Einzelfall 2.500 Euro nicht übersteigen. 
 
Personalaufwendungen und –auszahlungen gelten darüber 
hinaus als unerheblich, wenn sie aufgrund gesetzlicher oder 
tariflicher Vorschriften zwingend erforderlich sind. 
 

Bad Eilsen, den 02. April 2015 
 

Gemeinde Bad Eilsen 
 

Die Bürgermeisterin    Die Gemeindedirektorin 
                    Bergmann                           Edler 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Der Landkreis Schaumburg in Stadthagen hat laut Verfügung 
vom 13.05.2015 – Az.: 20 14 10/12 – gemäß § 120 Abs. 2 
NKomVG die vom Rat der Gemeinde Bad Eilsen in seiner 
Sitzung am 02.04.2015 beschlossene Haushaltssatzung für 
das Jahr 2015 zur Kenntnis genommen. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt in der Zeit 

vom 01. Juli 2015 bis 09. Juli 2015 
im Büro der 
Gemeinde Bad Eilsen, Bückeburger Str. 2, 31707 Bad Eil-
sen 
während der Dienststunden (Montag bis Freitag von 9.00 bis 
12.00 Uhr) öffentlich aus. 
 

Bad Eilsen, den 16. Juni 2015 
 

Gemeinde Bad Eilsen 
 

Die Gemeindedirektorin 
Edler 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bekanntmachung der Gemeinde Luhden 
Haushaltssatzung der Gemeinde Luhden für das Haus-
haltsjahr 2015 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Luhden in der Sitzung am 14.04.2015 folgende Haushaltssat-
zung beschlossen: 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  1.525.000 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  1.525.000 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge  0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 1.481.000 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 1.470.700 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit . 10.000 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0 Euro 

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  8.500 Euro
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festgesetzt. 
 
§ 2 
 
Es sind keine Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) vorgesehen. 
 
§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushalts-
jahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 246.800 Euro festgesetzt. 
 
§ 5 
 
Die Steuersätze der Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 
2015 werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
    (Grundsteuer A)  320 v.H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  330 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem 
    Gewerbeertrag  330 v.H. 
 
§ 6 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
nach § 117 Abs.1 Satz 2 NKomVG gelten als unerheblich, 
wenn sie im Einzelfall 2.500 Euro nicht übersteigen. 
 
Personalaufwendungen und – auszahlungen gelten darüber 
hinaus als unerheblich, wenn sie aufgrund gesetzlicher oder 
tariflicher Vorschriften zwingend erforderlich sind. 
 

Luhden, den 14.April 2015 
 

Gemeinde Luhden 
 

Der Bürgermeister                Der Gemeindedirektor 
            Beckmann                                      Kunde 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Der Landkreis Schaumburg in Stadthagen hat mit Verfügung 
vom 28.05.2015 - Az.: 20 14 10/15 – die vorstehende Haus-
haltssatzung der Gemeinde Luhden für das Haushaltsjahr 2015 
zur Kenntnis genommen.  
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG für 
7 Werktage, beginnend mit dem Tage nach der Bekanntma-
chung im Amtsblatt für den Landkreis Schaumburg zur Ein-
sichtnahme in der Samtgemeinde Eilsen, Bückeburger Str. 4, 
31707 Bad Eilsen, Zimmer 8 
 

vom 01. Juli 2015 bis zum 08. Juli 2015 
montags bis freitags 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

dienstags 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
öffentlich aus. 
 

Gemeinde Luhden 
 

Luhden, den 04.06.2015 
 

Der Gemeindedirektor 
Kunde 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Hohnhorst für das Haus-
haltsjahr 2015 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hohnhorst in der 
Sitzung am 26.02.2015 folgende Haushaltssatzung beschlos-
sen: 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird  
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.422.200 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.446.000 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 1.402.200 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 1.333.000 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 390.600 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 781.700 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 329.400 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 7.500 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
 
- der Einzahlungen des Finanzhaushalts 2.122.200 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushalts 2.122.200 Euro 
 
§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 329.400 Euro festgesetzt. 
 
§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
§ 4 
 
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
 
§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für 
das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
      (Grundsteuer A) 320 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)  320 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer 330 v.H. 
 
§ 6 
 
Als unerhebliche überplanmäßige Ausgaben, denen der Bür-
germeister nach § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG zustimmen 
kann, gelten 
 
bei Haushaltsansätzen bis1.500 Euro: 

Überschreitungen bis 300 Euro 
bei Haushaltsansätzen über 1.500 bis einschl.6.000 Euro: 

Überschreitungen bis 500 Euro 
bei Haushaltsansätzen über 6.000 Euro: 

Überschreitungen bis zu 10 % des 
jeweiligen Haushaltsansatzes; 

höchstens jedoch bis zu 1.500 Euro. 
 
Außerplanmäßige Ausgaben gelten bis zu einem Betrage von 
300 Euro als unerheblich. 
 

Hohnhorst, den 26.02.2015 
 

Gemeinde Hohnhorst 
 

Der Bürgermeister 
Wolfgang Lehrke 

 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung wurde vom Landkreis Schaumburg 
hinsichtlich des in § 2 festgesetzten Gesamtbetrages der 
vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen in Höhe von 329.400,00 € mit 
Schreiben vom 10.06.2015, Zeichen: 20 14 10/33, genehmigt. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG während 
3 Wochen, beginnend mit dem Tage nach der Bekanntma-
chung im Amtsblatt für den Landkreis Schaumburg, innerhalb 
der Dienststunden im Gemeindebüro Hohnhorst, Ohndorfer 
Straße 4 A, zur Einsichtnahme aus. 
 

Hohnhorst, d. 24.06.2015 
 

Der Bürgermeister 
Wolfgang Lehrke 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
I. 
Haushaltssatzung der Samtgemeinde Niedernwöhren für 
das Haushaltsjahr 2015 
 
Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) hat der Samtgemeinderat in der Sitzung am 11. 
März 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird festgesetzt: 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 5.760.914 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 6.035.703 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen auf 6.689.900 € 
2.2 der Auszahlungen auf 7.121.421 € 
 
von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen 
 
2.1.1 auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
 5.460.400 € 
2.2.1 auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
 5.834.200 € 
 
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionstätigkeit 28.800 € 
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.229.500 € 
 
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  1.200.700 € 
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 57.721 € 
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§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 1.200.700 € festgesetzt. 
 
§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 
145.000 € veranschlagt. 
 
§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 
2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 900.000 € festgesetzt.  
 
§ 5 
 
Die Samtgemeindeumlage wird auf 1.700.000 € festgesetzt. 
Sie wird gem. § 12 der Hauptsatzung und § 111 Abs. 3 
NKomVG je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl der Mitglieds-
gemeinden und nach den Bemessungsgrundlagen der Kreis-
umlage von den Mitgliedsgemeinden erhoben. 
 
§ 6 
 
Für die Befugnis des Samtgemeindebürgermeisters, über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben nach § 117 Abs. 1 Satz 2 
NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 
5.000 € im Einzelfall als unerheblich. 
 

Niedernwöhren, den 13.03.2015 
 

Samtgemeinde Niedernwöhren 
 

Der Samtgemeindebürgermeister 
Busse 

 
II. 
Der Landkreis Schaumburg in Stadthagen hat mit Verfügung 
vom 11.06.2015 – Aktenzeichen 20 14 10/40 – die vorstehende 
Haushaltssatzung genehmigt. Der Haushaltsplan liegt gemäß 
§ 114 Abs. 2 NKomVG für 7 Werktage (außer samstags), 
beginnend mit dem Tage nach der Bekanntmachung im Amts-
blatt für den Landkreis Schaumburg, in der Samtgemeindever-
waltung Niedernwöhren - Zimmer 8.3 - öffentlich aus. 
 
veröffentlicht: 

Niedernwöhren, den 18.06.2015 
 

Der Samtgemeindebürgermeister 
Busse 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
I. 
Haushaltssatzung der Gemeinde Lauenhagen für das 
Haushaltsjahr 2015 
 
Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 Ab. 1 Nr. 9 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
hat der Rat der Gemeinde Lauenhagen in der Sitzung am 
24.02.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird festgesetzt: 
 
1. im Ergebnishaushalt  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 828.154 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 861.395 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf  0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0 € 

2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen auf 902.800 € 
2.2 der Auszahlungen auf 902.800 € 
 
Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen 
 
2.1.1 auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
 780.300 € 
2.2.1 auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
 780.300 € 
 
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionstätigkeit 25.500 € 
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit 122.500 € 
 
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 97.000 € 
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 
 
§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 97.000 € festgesetzt. 
 
§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 
2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 110.000 € festgesetzt. 
 
§ 5 
 
Die Steuerhebesätze für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt. 
 
1. Grundsteuer 
    a) Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
        (Grundsteuer A) 310 v. H. 
    b) Für die Grundstücke (Grundsteuer B) 310 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 320 v. H. 
 
§ 6 
 
Für die Befugnis des Gemeindedirektors, über- und außer-
planmäßigen Ausgaben nach § 117 NKomVG zuzustimmen, 
gelten Ausgaben bis zur Höhe von 2.500 € im Einzelfall als  
unerheblich. 
 

Lauenhagen, den 12.03.2015 
 

                  Kappmeier                            Schütte 
Bürgermeister               Gemeindedirektor 

 
II. 
Der Landkreis Schaumburg in Stadthagen hat mit Verfügung 
vom 17.06.2015 – Aktenzeichen 20 14 10/41 – die vorstehen-
de Haushaltssatzung genehmigt. Der Haushaltsplan liegt 
gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG für 7 Werktage (außer sams-
tags), beginnend mit dem Tage nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Schaumburg, in der Samtgemein-
deverwaltung Niedernwöhren - Zimmer 8.3 - öffentlich aus. 
 
veröffentlicht: 

Lauenhagen, den 18.06.2015 
 

Der Bürgermeister 
Kappmeier 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
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I. 
Haushaltssatzung der Gemeinde Meerbeck für das Haus-
haltsjahr 2015 
 
Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
hat der Rat der Gemeinde Meerbeck in der Sitzung am 04. 
März 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird festgesetzt: 
 
 
1. im Ergebnishaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.269.302 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.347.889 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 300 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen auf 1.560.800 € 
2.2 der Auszahlungen auf 1.610.000 € 
 
von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen 
 
2.1.1 auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
 1.220.800 € 
2.2.1 auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
 1.268.200 € 
 
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionstätigkeit 188.700 € 
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit 340.000 € 
 
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  151.300 € 
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.800 € 
 
§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigungen) wird auf 151.300 € festgesetzt.  
 
§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 
2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 150.000 € festgesetzt.  
 
§ 5 
 
Die Steuerhebesätze für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
    a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
        (Grundsteuer A) 330 v. H. 
    b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  330 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 330 v. H. 
 
§ 6 
 
Für die Befugnis des Gemeindedirektors, über- und außer-
planmäßigen Ausgaben nach § 117 NKomVG zuzustimmen, 
gelten Ausgaben bis zur Höhe von 2.000 € im Einzelfall als 
unerheblich. 
 

Meerbeck, den 18.03.2015 

Druschke                                 Müller 
Bürgermeisterin                      Gemeindedirektor 

 
II. 
Der Landkreis Schaumburg in Stadthagen hat mit Verfügung 
vom 19.06.2015 – Aktenzeichen 20 14 10/41 – die vorstehen-
de Haushaltssatzung genehmigt. Der Haushaltsplan liegt 
gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG für 7 Werktage (außer sams-
tags), beginnend mit dem Tage nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Schaumburg, in der Samtgemein-
deverwaltung Niedernwöhren - Zimmer 8.3 - öffentlich aus. 
 
veröffentlicht: 

Meerbeck, den 25.06.2015 
 

Der Gemeindedirektor 
Müller 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
I 
Haushaltssatzung der Gemeinde Nienstädt für das Haus-
haltsjahr 2015 
 
Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfas-
sungsgesetz hat der Rat der Gemeinde Nienstädt auf seiner 
Sitzung am 26.02.2015 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2015 beschlossen: 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird  
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1. der ordentlichen Erträge auf    
 
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf     
 
1.3. der außerordentlichen Erträge auf   
 
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf   
 
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 
 4.386.800,00 € 
 
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 
 4.100.300,00 € 
 
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 0,00 € 
 
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 
 320.400,00 € 
 
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeiten auf 
 67.000,00 € 
 
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten auf 
 42.100,00 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushalts 4.453.800,00 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushalts 4.462.800,00 € 
 
§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 67.000 € festgesetzt. 
 
§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquidi-
tätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,-- € 
festgesetzt. 
 
§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für 
das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuern 
 
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe  
(Grundsteuer A)  335 v.H. 
 
b) für die Grundstücke  
(Grundsteuer B)  350 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer  345 v.H. 
 
§ 6 
 
Für die Befugnis der Gemeindedirektorin, über- und außer-
planmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 117 
NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlun-
gen bis zur Höhe von 2.000,-- € als unerheblich. 
 

31688 Nienstädt, den 26.02.2015 
 

                           Junk                           Wiechmann 
Stellv. Bürgermeister     Gemeindedirektorin 

 
II 
Der Landkreis Schaumburg hat mit Verfügung vom 29. Mai 
2015, Az.: 20 14 10/53, die vorstehende Haushaltssatzung der 
Gemeinde Niensätdt für das Haushaltsjahr 2015 genehmigt. 
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit 
öffentlich bekannt gegeben. 
 
Der Haushaltsplan 2015 liegt gemäß § 114 Absatz 2 NKomVG 
für sieben Werktage, außer samstags, beginnend mit dem 
Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Land-
kreis Schaumburg in der Samtgemeindeverwaltung Nienstädt, 
Bahnhofstraße 7, 31691 Helpsen, zu jedermanns Einsicht 
öffentlich aus. 
 
Veröffentlicht: 

31688 Nienstädt, 09.06.2015 
 

Wiechmann 
Gemeindedirektorin 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4. Satzung zur Änderung der Satzung über den Betrieb und 
die Benutzung der Kindertagesstätten der Gemeinde 
Nienstädt vom 14. Juni 2012 
 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes sowie der §§ 2 und 5 des Niedersächsi-
schen Kommunalabgabengesetzes in der jeweils gültigen 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Nienstädt in seiner Sitzung 
am 18.06.2015 folgende 4. Änderungssatzung als Satzung 
beschlossen: 
 
Artikel I 
 
§ 5 erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 5 Benutzungsgebühren 
 
Für den Besuch der Kindertagesstätten werden Gebühren 
erhoben. Diese sind bis zum 5. eines jeden Monats für den 
jeweiligen Monat an die Samtgemeindekasse zu entrichten. 

Fernbleiben der Kinder aus den Kindertagesstätten berechtigt 
nicht dazu, die Gebührenzahlung zu unterbrechen. Durch 
Ferien und durch sonstige vorübergehende Schließungen der 
Einrichtungen wird die Gebührenpflicht ebenfalls nicht unter-
brochen. Bei Eintritt eines Kindes in eine Einrichtung bis zum 
15. eines Monats ist die volle Monatsgebühr zu entrichten, bei 
Eintritt nach dem 15. eines Monats nur die halbe Monatsge-
bühr. Bei Ausscheiden bis zum 15. eines Monats ist die halbe 
Monatsgebühr zu zahlen, bei Ausscheiden nach dem 15. eines 
Monats die volle Gebühr. Der Zuschlag auf die Betreuungskos-
ten für Kinder unter drei Jahren entfällt in dem Monat, in dem 
sie das dritte Lebensjahr vollenden, wenn der Geburtstag vor 
dem 16. des Monats liegt, in den übrigen Fällen erst mit Be-
ginn des Monats, der auf den Tag der Vollendung des dritten 
Lebensjahres fällt.  
 
Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfah-
ren beigetrieben. Eine Aufrechnung ist nicht zulässig. 
 
Die Benutzungsgebühren betragen für Kinder in den Kinder-
gartengruppen, sofern in der jeweiligen Einrichtung angeboten: 
 
a) für den Besuch in den Vormittagsgruppen von 

1. Kind           ab 2. Kind 
 
07.30 Uhr bis 12.30 Uhr 115,-- € 95,-- € 
 
Sonderöffnung Kindergarten Liekwegen 
von 12.30 bis 13.00 Uhr 11,-- € 9,-- € 
 
Sonderöffnung Kindergarten Sülbeck 
von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr  33,-- € 27,-- € 
 
b) für den Besuch in den Ganztagsgruppen 
 
7.30 Uhr bis 14.30 Uhr (Liekwegen) 154,-- € 126,-- € 
 
7.30 Uhr bis 15.00 Uhr (Sülbeck) 165,-- € 135,-- € 
 
Sonderöffnung Kindergarten Sülbeck 
15:00 Uhr bis 17.00 Uhr (Sülbeck) 44,-- € 36,-- € 
 
Wenn Eltern für Ihre Kinder in den Ganztagsgruppen nach 
12:30 Uhr nur eine 3-tägige Betreuung bis 14:30 Uhr bzw. 
15:00 Uhr in Anspruch nehmen, reduzieren sich die Benut-
zungsgebühren um 20,-- € monatlich. 
 
In den Fällen, in denen Kinder einen Anspruch auf unentgeltli-
chen Besuch einer Tageseinrichtung gem. § 21 Gesetz über 
Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) haben (beitragsfreies 
Kindergartenjahr) ist bei einer Betreuungszeit von über 8 
Stunden eine Gebühr von 33,-- € zu zahlen. 
 
c) für den Besuch in den Hortgruppen  

1. Kind           ab 2. Kind 
 
fünftägige Betreuung bis 17.30 Uhr  150,-- € 125,-- € 
fünftägige Betreuung bis 15.30 Uhr 125,-- € 105,-- € 
 
Platzsharing (max. 4 Plätze pro Gruppe) 
Plätze bis 17.30 Uhr  118,-- € 99,-- € 
Plätze bis 15.30 Uhr  103,-- € 87,-- € 
 
d) für den Besuch der Krippengruppen von 

1. Kind           ab 2. Kind 
 
07.30 Uhr bis 12.30 Uhr  175,-- € 140,-- € 
07.30 Uhr bis 14.30 Uhr (Liekwegen) 245,-- € 196,-- € 
07.30 Uhr bis 15.00 Uhr (Sülbeck) 263,-- € 211,-- € 
 
Sonderöffnung Krippe Sülbeck 
von 15:00 Uhr bis 17.00 Uhr 60,-- € 48,-- € 
 
Der erste Kalendermonat nach Aufnahme in die Krippengruppe 
gilt als Eingewöhnungsphase. Für diesen Monat ist lediglich 
die halbe Gebühr zu entrichten. 
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Für die Betreuung von Kindern unterhalb von drei Jahren in 
den Kindergartengruppen in besonderen Einzelfällen wird ein 
Aufschlag von 30 € monatlich erhoben. Bei einer Betreuung bis 
14.30 Uhr oder länger beträgt der Aufschlag 50 € monatlich. 
Die Entscheidung über die Aufnahme trifft die Leitung der 
Kindertagesstätte in Absprache mit dem Träger. 
 
e) Sofern ein Mittagessen in den Kindertagesstätten erfolgt, 
wird für das Mittagessen folgende zusätzliche monatliche 
Gebühr erhoben: 
 
Kindertagesstätte Liekwegen (5 Tage)  30,-- € 
Kindertagesstätte Liekwegen (3 Tage) 18,-- € 
Kindertagesstätte Sülbeck (5 Tage) 35,-- € 
Kindertagesstätte Sülbeck (3 Tage) 21,-- € 
Hort Nienstädt (5 Tage) 42,-- € 
Hort Nienstädt (3 Tage) 25,-- € 
 
Eine Gebührenermäßigung für das Mittagessen ist nicht mög-
lich. Sofern ein Kind aus besonderen Gründen (z.B. Krankheit, 
Kur, Urlaub) länger als eine Woche im Monat nicht die Kinder-
tagesstätte besuchen kann, erfolgt eine anteilige Erstattung der 
Gebühren für das Mittagessen. 
 
Alle gewählten Öffnungszeiten sind für mindestens drei Monate 
festzulegen. Änderungswünsche sind 14 Tage zum Monatsen-
de der Leitung der Kindertagesstätte schriftlich mitzuteilen.  
 
Neben den Benutzungsgebühren sind die Leitungen der Kin-
dertagesstätten berechtigt, Umlagen für die Arbeit in den Ein-
richtungen zu erheben. Die Zahlung dieser Umlagen ist freiwil-
lig. 
 
Artikel II     Inkrafttreten 
 
Diese Änderungssatzung tritt zum 01. August 2015 in Kraft. 
 

31688 Nienstädt, den 19.06.2015 
 

                Widdel                                      Wiechmann 
Bürgermeister                     Gemeindedirektorin 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bekanntmachung der Gemeinde Nienstädt  
 
Beschlussfassung über die 1. Änderung der 13. Innenbe-
reichssatzung der Gemeinde Nienstädt 
 
Der Rat der Gemeinde Nienstädt hat auf seiner Sitzung am 18. 
Juni 2015 die 1. Änderung der 13. Innenbereichssatzung be-
schlossen. Der Geltungsbereich im Bereich des Feldweges in 
Liekwegen wird durch die Änderung geringfügig erweitert. Der 
Änderungsbereich ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan 
ersichtlich.  
(Karte ist im Anschluss an Seite 87 als Anlage 2 beigefügt) 
 
Der Bebauungsplan nebst Begründung liegt in der Samtge-
meindeverwaltung in Helpsen, Ortsteil Kirchhorsten, Bahnhof-
straße 7 und in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Niens-
tädt, Sülbecker Str. 8, Nienstädt öffentlich aus und kann wäh-
rend der Dienststunden eingesehen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der im § 215 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- oder 
Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungspla-
nes unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Inkrafttreten schriftlich gegenüber der Samtgemeinde 
Nienstädt bzw. der Gemeinde Nienstädt geltend gemacht 
worden sind. Die Mängel der Abwägung sind ebenfalls unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb von sieben Jahren seit In-
krafttreten geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften oder den 
Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
Baugesetzbuch über die Entschädigung von durch den Be-
bauungsplan eingetretene Vermögensnachteile sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungs-
ansprüche wird hingewiesen. 
 

31688 Nienstädt, den 29. Juni 2015 
 

Gemeinde Nienstädt 
 

Die Gemeindedirektorin 
Sandra Wiechmann 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bekanntmachung der Gemeinde Nienstädt  
 
Beschlussfassung über die 3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 6 „Im Dorfe“ einschließlich Erweiterung des 
Geltungsbereichs im beschleunigten Verfahren gem. § 13 
a BauGB  
 
Der Rat der Gemeinde Nienstädt hat auf seiner Sitzung am 18. 
Juni 2015 die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 „Im 
Dorfe“ einschließlich Erweiterung des Geltungsbereichs im 
beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB beschlossen. 
Der Änderungsbereich ist aus dem nachstehenden Über-
sichtsplan ersichtlich.  
(Karte ist im Anschluss an Seite 87 als Anlage 3 beigefügt) 
 
Der Bebauungsplan nebst Begründung liegt in der Samtge-
meindeverwaltung in Helpsen, Ortsteil Kirchhorsten, Bahnhof-
straße 7 und in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Niens-
tädt, Sülbecker Str. 8, Nienstädt öffentlich aus und kann wäh-
rend der Dienststunden eingesehen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der im § 215 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- oder 
Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungspla-
nes unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Inkrafttreten schriftlich gegenüber der Samtgemeinde 
Nienstädt bzw. der Gemeinde Nienstädt geltend gemacht 
worden sind. Die Mängel der Abwägung sind ebenfalls unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb von sieben Jahren seit In-
krafttreten geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften oder 
den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
Baugesetzbuch über die Entschädigung von durch den Be-
bauungsplan eingetretene Vermögensnachteile sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungs-
ansprüche wird hingewiesen. 
 

31688 Nienstädt, den 29. Juni 2015 
 

Gemeinde Nienstädt 
 

Die Gemeindedirektorin 
Sandra Wiechmann 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bauleitplanung Gemeinde Apelern 
Bebauungsplan Nr. 26 „Pohler Straße“ 
 
Der Rat der Gemeinde Apelern hat in seiner Sitzung am 02. 
Dezember 2014 den Bebauungsplan Nr. 26 „Pohler Straße“ 
gemäß § 10 BauGB als Satzung sowie die Begründung be-
schlossen. 
 
Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Apelern, Flur 5. Der 
räumliche Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 86/2, 85/2, 
85/3 und 59/3 (teilw.). 
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                                                                        Abl. Lk SHG   Nr. 6/2015, ausgegeben am 30.06.2015 
 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der nachfol-
genden Übersichtskarte dargestellt.  
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                                                                        Abl. Lk SHG   Nr. 6/2015, ausgegeben am 30.06.2015 
 
 
Übersichtskarte 
(Karte ist im Anschluss an Seite 87 als Anlage 4 beigefügt) 
 
Der Bebauungsplan mit Begründung und der zusammenfas-
senden Erklärung liegt im Verwaltungsgebäude der Samtge-
meinde Rodenberg, Amtsstraße 5, 31552 Rodenberg, öffentlich 
aus und kann dort während der Dienststunden eingesehen 
werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Gem. § 215 BauGB wird darauf hingewiesen, dass  
1.  eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2.  eine beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
nach § 214 Abs. 2 BauGB und  
3.  beachtliche Mängel der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 
2 BauGB 
 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegen-
über der Gemeinde Apelern, Amtsstr. 5, 31552 Rodenberg, 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 u. 2 sowie Abs. 4 
BauGB für die Entschädigung von durch den Bebauungsplan 
eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit 
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche 
wird hingewiesen. 
 

Rodenberg, 18. Juni 2015 
 

Gemeinde Apelern 
 

Der Gemeindedirektor 
Janisch 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Bauleitplanung Gemeinde Apelern 
Bebauungsplan Nr. 27 „Lauenauer Straße“ 
 
Der Rat der Gemeinde Apelern hat in seiner Sitzung am 02. 
Dezember 2014 den Bebauungsplan Nr. 27 „Lauenauer Stra-
ße“ gemäß § 10 BauGB als Satzung sowie die Begründung 
beschlossen. 
 
Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Apelern, Flur 8. Der 
räumliche Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 14/4, 14/7, 
3/2 (teilw.) und 4/11 (teilw.). 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der nachfol-
genden Übersichtskarte dargestellt. 
Übersichtskarte 
(Karte ist im Anschluss an Seite 87 als Anlage 5 beigefügt) 
 
Der Bebauungsplan mit Begründung und der zusammenfas-
senden Erklärung liegt im Verwaltungsgebäude der Samtge-
meinde Rodenberg, Amtsstraße 5, 31552 Rodenberg, öffent-
lich aus und kann dort während der Dienststunden eingesehen 
werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Gem. § 215 BauGB wird darauf hingewiesen, dass  
1.  eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2.  eine beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes nach § 214 Abs. 2 BauGB und  
3.  beachtliche Mängel der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 
2 BauGB 
 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegen-
über der Gemeinde Apelern, Amtsstr. 5, 31552 Rodenberg, 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 u. 2 sowie Abs. 4 
BauGB für die Entschädigung von durch den Bebauungsplan 
eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit 
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche 
wird hingewiesen. 
 

Rodenberg, 18. Juni 2015 
 

Gemeinde Apelern 
 

Der Gemeindedirektor 
Janisch 

 
 
 
C Amtliche Bekanntmachungen anderer  
 Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des  
 öffentlichen Rechts 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Gesamtabfälle zur Beseitigung aus Nichthaushalten, die von der AWS, im Rahmen der ihr nach § 16 (2) KrW-/AbfG übertragenen 
Beseitigungspflicht, entsorgt wurden. 
 
Gemäß § 4 des Niedersächsischen Abfallgesetzes (NAbfG) in der Fassung vom 14. Juli 2003 (Nds. GVBl. S. 273), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23.03.06 (Nds. GVBl. S175), veröffentlicht die Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH (AWS) 
folgende Abfallbilanz der Abfälle aus Nichthaushaltungen für das Jahr 2013 
 
Abfall zur Absolute  Spez. Menge pro Entsorgungs-/ 
Beseitigung Menge   Einwohner/in  1) Verwertungsweg 
 
Gewerbeabfälle 13.856  t 89,01  kg Entsorgungszentrum Schaumburg, 
   Sachsenhagen 
sonstiges 6.840  t 43,94  kg (Sortierung, Ersatzbrennstoffproduktion, 
   Biogaserzeugung) 
 
1) Einwohnerzahl lt. Stat. Landesamt vom 30.06.2013: 155.677 
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                                                                        Abl. Lk SHG   Nr. 6/2015, ausgegeben am 30.06.2015 
 
 

Stadthagen, 05.04.2014  
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                                                                        Abl. Lk SHG   Nr. 6/2015, ausgegeben am 30.06.2015 
 
 

Abfallwirtschaftsgesellschaft 
Landkreis Schaumburg mbH (AWS) 

Kühn 
Geschäftsführer 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Gesamtabfälle zur Beseitigung aus Nichthaushalten, die von der AWS, im Rahmen der ihr nach § 16 (2) KrW-/AbfG übertragenen 
Beseitigungspflicht, entsorgt wurden. 
 
Gemäß § 4 des Niedersächsischen Abfallgesetzes (NAbfG) in der Fassung vom 14. Juli 2003 (Nds. GVBl. S. 273), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23.03.06 (Nds. GVBl. S175), veröffentlicht die Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH (AWS) 
folgende Abfallbilanz der Abfälle aus Nichthaushaltungen für das Jahr 2014  
 
Abfall zur Absolute  Spez. Menge pro Entsorgungs-/ 
Beseitigung Menge   Einwohner/in  1) Verwertungsweg 
 
Gewerbeabfälle 13.227  t 84,96  kg Entsorgungszentrum Schaumburg, 
   Sachsenhagen 
sonstiges 6.792  t 43,94  kg (Sortierung, Ersatzbrennstoffproduktion, 
   Biogaserzeugung) 
 
1) Einwohnerzahl lt. Stat. Landesamt vom 30.06.2014: 155.808 
 

Stadthagen, 20.04.2015 
 

Abfallwirtschaftsgesellschaft 
Landkreis Schaumburg mbH (AWS) 

Kühn 
Geschäftsführer 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bekanntmachung des Sparkassenzweckverbandes 
Schaumburg  
 
Am Mittwoch, 22. Juli 2015, 17.00 Uhr, findet im Sitzungsraum 
der Sparkasse Schaumburg, Bahnhofstraße 3 – 5, 31675 
Bückeburg, eine öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung 
des Sparkassenzweckverbandes Schaumburg mit folgender 
Tagesordnung statt:  
 
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschluss-
fähigkeit  und der Tagesordnung  
 
2.  Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Ver-
bandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Schaum-
burg am 11.12.2014  
 
3.  Bericht des Vorstandes  
 
4.  Entlastung des Verwaltungsrates der Sparkasse Schaum-
burg für das Geschäftsjahr 2014 
 
5.  Vorstandsangelegenheiten  

a) Zustimmung zur Bestimmung von Herrn Sparkassendi-
rektor Stefan Nottmeier zum stellvertretenden Vorstands-
vorsitzenden ab dem 01.08.2015 und zum Vorstandsvorsit-
zenden ab dem 01.08.2016  
b) Zustimmung zur Bestimmung von Herrn Sparkassendi-
rektor Oliver Schiller zum stellvertretenden Vorstandsvor-
sitzenden ab dem 01.08.2016 
c) Zustimmung zur Wiederbestellung von Herrn Sparkas-
sendirektor Stefan Nottmeier ab dem 01.03.2017 

 
6.  Mitteilungen / Anfragen 
 

Bückeburg, 23.06.2015 
 

Sparkassenzweckverband Schaumburg 
 

Jörg Farr 
(Landrat) 

Verbandsgeschäftsführer 
 

 
D Sonstige Mitteilungen 
 
 
 
 

 92 



Abl. Lk SHG   Nr. 6 /2015, ausgegeben am 30.06.2015 
 
Anlage 1: 

Bauleitplanung der Stadt Rinteln; 28. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Rinteln (Bereich Ahe, Nahbereich 
Weser) 
(Amtsblatt Seite 78) 
 

 
 
Kartengrundlage: Auszug (verkleinert) aus der Topografischen Karte TK 25, M. 1:25.000 (i.O.)  © 2011 LGLN, RD Hameln, 
Katasteramt Rinteln 
 

(weiter mit Anlage 2) 



Abl. Lk SHG   Nr. 6 /2015, ausgegeben am 30.06.2015 
 
Anlage 2: 

Bekanntmachung der Gemeinde Nienstädt; Beschlussfassung über die 1. Änderung der 13. Innenbereichssatzung der 
Gemeinde Nienstädt 
(Amtsblatt Seite 85) 
 

 



Abl. Lk SHG   Nr. 6 /2015, ausgegeben am 30.06.2015 
 
Anlage 3: 

Bekanntmachung der Gemeinde Nienstädt; Beschlussfassung über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Im 
Dorfe“ einschließlich Erweiterung des Geltungsbereichs im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB  
(Amtsblatt Seite 85) 
 

 



Abl. Lk SHG   Nr. 6 /2015, ausgegeben am 30.06.2015 
 
Anlage 4: 

Bauleitplanung Gemeinde Apelern; Bebauungsplan Nr. 26 „Pohler Straße“ 
(Amtsblatt Seite 85) 
 

 
 
 



Abl. Lk SHG   Nr. 6 /2015, ausgegeben am 30.06.2015 
 
Anlage 5: 

Bauleitplanung Gemeinde Apelern; Bebauungsplan Nr. 27 „Lauenauer Straße“ 
(Amtsblatt Seite 86) 
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